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Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG);
Allgemeinverfügung zur Untersagung von im Stadtgebiet Augsburg geplanten, nicht
angemeldeten Versammlungen unter freiem Himmel am 22.10.2023 anlässlich des Krieges im
Nahen Osten

Die Stadt Augsburg erlasst folgende

Allgemeinverfügung:

1. Die für den 22.10.2023, 16:00 Uhr auf dem Rathauspiatz geplante Versammlung zum Thema
Free Palestine", wird untersagt, sofern die Anzeige- und Mitteilungspflicht nach Art. 13

BayVersG nicht eingehalten ist.

2. Die Anordnung unter Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung gilt auch für sämtliche thematisch
vergleichbare Alternativ- und Ersatzversammlungen der derzeit geplanten Versammlung im
gesamten Stadtgebiet Augsburg. Dies beinhaltet ebenfalls die Durchführung von Eu- und
Spontanversammlungen gemäß Art. 13 Abs. 3, 4 BayVersG.

3. Abweichungen von den Ziffern 1 und 2 sind im Rahmen von Einzelanweisungen der polizeilichen
Einsatzkräfte möglich.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 20.10.2023 um 14:00 Uhr
durch Veröffentlichung im Internet (https://www.auqsburq.de/amtliche-bekanntmachunqen/) als
bekannt gegeben und ist ab dem 21.10.2023, 0:00 Uhr wirksam.

5. Die Allgemeinverfügung ist bis zum Ablauf des 27.10.2023 gültig.
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Gründe:

I. Sachverhalt

Die Versammlungsbehörde der Stadt Augsburg erlangte am 19.10.2023 Kenntnis über einen Aufruf
in den sozialen Netzwerken, welcher eine für den 22.10.2023 auf dem Rathauspiatz angedachte,
nicht angezeigte Versammlung bewirbt. Die Bewerbung findet nach Kenntnislage der Stadt
Augsburg vorwiegend in den sozialen Medien statt, konkret wird dazu aufgerufen, am 22.10.2023
um 16:00 Uhr an den Rathauspiatz zu kommen. Zudem lichtet der Aufruf den Schriftzug
”FreePalestine" und acht Flaggen Palästinas ab. Der Urheber dieses Aufrufs ist jedoch nicht bekannt.

Seit Beginn des Angriffs der radikal-palästinensischen Terrorgruppe auf den Staat Israel am
07.10.2023 wird über die Ereignisse im Nahen Osten durchgehend in den Medien berichtet. Die
Ereignisse überschlagen sich täglich, ebenso ist eine stetige Steigerung der Verstorbenen auf beiden
Seiten zu verzeichnen. Im Nahen Osten droht daher ein ”Flächenbrand" in Form einer Ausweitung
der derzeitigen Eskalation des Konfliktes.

Die Terrorgruppe Hamas hat für dieses Wochenende zu weltweiten Protesten aufgerufen. Ein
Repräsentant der militant-islamistischen Gruppierung, die in der EU und USA als Terrororganisation
eingestuft wird, sagte bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut: "Wir rufen
unser palästinensisches Volk und das Volk der arabischen und islamischen Nation auf, am
kommenden Freitag in allen Städten (...) zu demonstrieren." Auch am Sonntag sollten die Proteste
gegen "Massaker, Kriegsverbrechen und Völkermorde in Gaza" weitergehen. Die Hamas forderte
zudem die Ausweisung aller israelischen Botschafter in allen arabischen und islamischen Ländern
und den Stopp aller diplomatischen Bemühungen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren
(https://www.taqesschau . de/riewsticker/livebloq -israel -mittwoch -100. html#Hamas-ruft-zu -

weltweiten -Protesten -am-Wochenende-auf). Für das Wochenende vom 20.10.2023 bis
einschließlich 22.10.2023 wurde über die Instagram-Seite ”palestinespeaks" eine Übersicht über
bundesweit geplante Aktionen geteilt, welche die für das Stadtgebiet Augsburg geplante und nicht
angezeigte Versammlung am 22.10.2023 ebenfalls aufführt.

Insgesamt ist die Situation in Deutschland auch außerhalb der betroffenen Bevölkerungsgruppen
israelischer, jüdischer, palästinensischer oder muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbürger derzeit
als hoch emotionalisiert und aufgeheizt zu bewerten. Der aktuell vorherrschenden dramatischen
Nachrichtenlage kann man sich nahezu nicht entziehen. Zudem zwingt die Konfliktlage viele
Menschen dazu, sich auf eine Seite der beteiligten Parteien zu schlagen. So zeigt es sich auch
bundesweit zunehmend auf den Straßen, dass die Konfrontation mit der Lage und den Argumenten
der Gegenseite regelmäßig eskaliert, sodass Straftatbestände nicht nur in Wort und Bild, sondern
insbesondere auch in Gewalttaten konstatiert werden. Gewalttätige Ausschreitungen gab es zuletzt
in verschiedenen deutschen Städten in Form von Flaschenwürfen gegen die Polizei, weshalb
beispielsweise die Versammlungsbehörde für die Stadt Berlin mehrere pro-palästinensische
Versammlungen seit 11.10.2023 und auch Ersatzveranstaltungen bis einschließlich 17.11.2023
verboten hatte. Insbesondere in Berlin zeigt sich, wie pro-palästinensische Versammlungen vor dem
Hintergrund aktiver Auseinandersetzungen im Nahen Osten eskalieren, was sich auch in den
Nächten des 18.10.2023 und 19.10.2023 zeigte. Neben gezündeten Feuerwerkskörpern kam es
auch zu Brandstiftungen an Personenkraftwagen sowie geworfenen Mülltonnen und Autoreifen. Zu
Ausschreitungen im Rahmen von pro-palästinensischen Versammlungen kam es außerdem auch in
Hamburg (18.10.2023), Frankfurt (18.10.2023) und Kassel (18.10.2023). In Bayern fand zuletzt in
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der Stadt Nürnberg am 18.10.2023 eine nicht angemeldete Versammlung statt, an der sich rund 500
Teilnehmende beteiligten. Die Polizei hat unmittelbar im Nachgang Ermittlungen wegen möglicher
Volksverhetzung eingeleitet (https:IIwww. brde/nachrichten/bayern/nicht-geriehmigte-p
palaestina-demo-in-nuernberg,Tt6wEYn). Grund hierfür waren Plakate bzw. Schilder, welche einen
Vergleich mit der NS-Zeit und die Aufschrift From the River to the Sea" ablichteten. Letztere Parole
fordert einen Staat Palästina vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer und damit das Gebiet ein, auf
dem der Staat Israel liegt.

Die Stadt Augsburg hisste als Solidaritätsbekundung mit Kriegsbeginn an einem Fahnenmast auf
dem Rathausplatz eine Flagge des Staates Israel. Diese Flagge wurde zwischenzeitlich trotz der
Anbringung in einigen Metern Höhe zweimal von Unbekannten zu Nachtzeiten entfernt, in einem Fall
wollten die Unbekannten diese sogar verbrennen. Trotz dieser Vorfälle beabsichtigt die Stadt
Augsburg jedoch weiterhin, durch das Hissen der Israel-Flagge die Solidarität öffentlichkeitswirksam
zu bekunden.

Des Weiteren erließ die Stadt Augsburg bereits am 13.10.2023 eine Allgemeinverfugung
(https://www.augsburg.de/fileadmin/user upload/footer/amtliche bekanntmachungen/20231013A
V Versammlungen i. Z. m. lsrael-Palaestina-Konflikt-Naher Osten Stadt Augsburg.pdf), welche
versammlungsrechtliche Beschränkungen hinsichtlich Versammlungen mit thematischem Bezug
anlässlich der terroristischen Angriffe im Nahen Osten enthält. Zur Wahrung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung ist ein neuerlicher Erlass dieser bis einschließlich 20.10.2023 gültigen
Allgemeinverfügung vorgesehen.

Trotz Beteiligung weiterer Sicherheitsbehörden, insbesondere der Polizei, ließen sich keine
weitergehenden Informationen zur geplanten, nicht angezeigten Versammlung feststellen. Darüber
hinaus lag der Versammlungsbehörde der Stadt Augsburg zum Zeitpunkt des Erlasses dieser
Allgemeinverfügung keine entsprechende Versammlungsanzeige vor.

II. Rechtliche Würdigung

Die Stadt Augsburg ist zum Erlass dieser Allgemeinverfugung i. S. d. Art. 35 Satz 2 des Bayerischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig
(Art. 24 Abs. 2 S. 1 BayVersG, Art. 9 Abs. 1 S. 1 GO, Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 BayVwVfG).

Die nicht angezeigte Veranstaltung ist grundsätzlich versammlungsrechtlich zu würdigen (Art. 2
BayVersG).

Die Untersagung der beworbenen Versammlung und etwaiger Ersatzveranstaltungen unter Ziffer 1
und 2 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 15 Abs. 1 BayVersG, wonach die zuständige
Behörde die Versammlung beschränken oder verbieten kann, sofern nach den zur Zeit des Erlasses
der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung
der Versammlung unmittelbar gefährdet ist.

Die öffentliche Sicherheit umfasst hierbei die lndividualrechtsgüter Leben, Gesundheit, Freiheit,
Ehre, Eigentum und Gemeinschaftsgüter der Integrität der Rechtsordnung, Bestand und
Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen sowie die tragenden Prinzipien der
verfassungsmäßigen Ordnung.
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Unter öffentlicher Ordnung sind dabei die ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren Einhaltung nach
den Vorstellungen der Menschen im jeweiligen Rechtsraum für ein geordnetes staatsbürgerliches
Zusammenleben unverzichtbar sind, zu verstehen.

Die Stadt Augsburg verkennt hierbei nicht, dass an das Tatbestandsmerkmal der unmittelbaren
Gefahr keine geringen Anforderungen zu stellen sind. Nach der Rechtsprechung des BVerfG setzt
eine unmittelbare Gefährdung eine Sachlage voraus, die bei ungehindertem Geschehensablauf mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit entgegenstehenden
Interessen führt. Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versammlungsfreiheit darf die Behörde
bei dem Erlass von vorbeugenden Verfügungen keine zu geringen Anforderungen an die
Gefahrenprognose stellen. Daher müssen zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung erkennbare
Umstände dafür vorliegen, aus denen sich die unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung ergibt. Als Grundlage der Gefahrenprognose sind konkrete und nachvollziehbare
tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich; bloße Vermutungen reichen nicht aus (BVerfG, Beschl. V.
19.12.2007, 1 BvR 2793/04 (Rn. 20); BVerfGE 69, 315 [353 f.]; BVerfGE 115, 320 [361]). Nach
allgemeinen sicherheitsrechtlichen Grundsätzen sind aber auch im Versammlungsrecht an die
Wahrscheinlichkeit umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und folgenschwerer der
drohende Schaden ist(OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v.22.09.2016, 7A 11077/15, Rn. 17 -juris; OVG
Niedersachsen, Urt. v. 29.05.2008, 11 LC 138/06, Rn. 44 - juris; Barczak, in:
Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, 2. Aufl., § 15 Rn. 176).

Im vorliegenden Fall ist eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegeben. Die
tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 BayVersG für die Untersagung sind vorliegend
erfüllt, die Ziffern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung werden einer pflichtgemäßen
Ermessensausübung (Art. 40 BayVwVfG) gerecht.

Zum einen bestehen konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Betroffen sind zum einen die
Schutzgüter Leben und Gesundheit der Versammlungsteilnehmenden, unbeteiligten Dritten, der
eingesetzten Polizeibeamten sowie die Rechtsordnung. Es liegen konkrete Tatsachenerkenntnisse
vor, wonach bei der Durchführung der Versammlung die öffentliche Sicherheit durch Straftaten aus
der Versammlung heraus und durch die Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2
Satz I GG) der vorbenannten Personengruppen unmittelbar gefährdet wäre.

Für die versammlungsrechtliche Gefahrenprognose dürfen Ereignisse im Zusammenhang mit
früheren Versammlungen als Indiz für das Gefahrenpotential herangezogen werden, soweit diese
bezüglich des Mottos, des Ortes, des Datums sowie des Teilnehmer- und Organisatorenkreises
Ähnlichkeiten zu der geplanten Versammlung aufweisen (vgl. BVerfG, Beschluss v. 12.05.2010 - 1
BvR 2636/04 -juris Rn. 17 mwN). Hierzu zählen auch die vorgenannten Versammlungen, welche
sich in anderen deutschen und bayerischen Städten mit dieser Thematik befassten. Hinzu kommt
die zwingende Notwendigkeit, die öffentliche Sicherheit und Ordnung vor der Verwirklichung von
Straftaten, insbesondere durch die Begehung von Straftaten hinsichtlich des § 130 StGB
(Volksverhetzung), des § 126 StGB (Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von
Straftaten), des § 111 StGB (Öffentliche Aufforderung zu Straftaten), des § 104 StGB (Verletzung
von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten), sowie der § 86 a, 86 StGB (Verbreiten
von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen) oder anderen (menschen -

)verachtenden Inhalten auf Versammlungen anlässlich des Krieges im Nahen Osten, zu schützen.

Darüber hinaus dienen die Ziffern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung gleichermaßen zur Wahrung
der öffentlichen Ordnung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kennzeichnet
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den Begriff der öffentlichen Ordnung, dass er auf ungeschriebene Regeln verweist, deren Befolgung
nach den jeweils herrschenden und mit dem Wertgehalt des Grundgesetzes zu vereinbarenden
sozialen und ethischen Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten
menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten Gebietes angesehen wird (vgl. BVerfG,
Beschluss v. 23.06.2004 - 1 BvQ 19/04 -’ BVerfGE 111, 147-160, Rn. 21).

Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung liegt demnach vor, wenn von der konkreten Art und Weise
der Durchführung einer Versammlung Provokationen ausgehen, die das sittliche Empfinden der
Bürger erheblich beeinträchtigen. In wie vorliegend gelagerten Fällen ist dabei zwingend in Betracht
zu ziehen, in welchem tagesaktuellen Gesamtkontext eine nicht angezeigte Versammlung
stattfinden soll. So sind Beschränkungen der Versammlungsfreiheit verfassungsrechtlich
unbedenklich, die ein aggressives oder provokatives, die Bürger einschüchterndes Verhalten der
Versammlungsteilnehmenden verhindern sollen, durch das ein Klima der Gewaltdemonstration und
potentieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird (vgl. BVerfG, Beschluss v. 23.06.2004 - 1 BvQ 19/04 -’

BverfGE 111, 147-160, Rn. 23). Ausschlaggebend ist hierbei das Gesamtgepräge der Versammlung
unter Würdigung der Einbettung in die seit dem 07.10.2023 zu verzeichnenden Geschehnisse.

Vorliegend ist das sittliche Empfinden der Bürger durch die Durchführung der nicht angezeigten
Versammlungen vor dem Hintergrund der derzeit geltenden Sicherheitsiage signifikant
beeinträchtigt. Der öffentlichen Ordnung ist hierbei ebenfalls anzurechnen, dass Deutschland
aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für das Volk Israels trägt, zumal die
Sicherheit des israelischen Staates Teil der deutschen Staatsräson ist. Weiter teilt der überwiegende
Bevölkerungsteil in Deutschland die Auffassung, dass der Schütz jüdischer Mitbürgerinnen und
Mitbürger im gesamten Bundesgebiet höchste Priorität genießt und die sozialen und ethnischen
Anschauungen eines geordneten Zusammenlebens in Deutschland in besonderem Maße prägen.
Der gesellschaftliche Konsens gestaltet sich gegenwärtig daher dahingehend, dass die deutsche
Bevölkerung für den Schutz und die Freiheit von Jüdinnen und Juden einsteht. Demnach ist die
öffentliche Ordnung als ungeschriebene Regel des geordneten menschlichen Zusammenlebens in
der vorliegenden Situation der terroristischen Angriffe von der tragenden Verantwortung der
deutschen Bevölkerung erheblich geprägt.

Gerade durch die Mobilisierungsaufrufe der Hamas für das Wochenende vom 20.10.2023 bis
22.10.2023 steht es zu befürchten, dass nicht angezeigte Versammlungen in ihrem Gesamtgepräge
derart ausgestaltet sind, wonach die terroristischen Angriffe der Hamas und die propagierte Absicht
der Vernichtung Israels zumindest gebilligt und verharmlost werden. Dem hingegen stellen
Akzeptanz und Billigung von Terror gegen jüdische Menschen für den Großteil der Einwohnenden
Augsburgs eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung hinsichtlich deren sozialer und ethnischer
Anschauungen dar.

Die Gefahr ergibt sich vorliegend bereits aus der Art und Weise der Durchführung dieser
Versammlungen. Regelmäßig führt allein die thematische Ausgestaltung zu einer hohen
menschlichen Emotionalisierung, sodass durch Fahnen, Pali-Tücher, Kleidung, mitgeführte Symbole
oder ”Allahu Akbar" -Rufe in der Wahrnehmung der überwiegenden Bevölkerung eine
Sympathisierung mit der Hamas und deren Verbrechen generiert wird. Auf den konkreten Inhalt von
Meinungsäußerungen kommt es für den Großteil der Bevölkerung in der aktuellen Gesamtsituation
nicht an. Die Ungewissheit über den Fortgang des Krieges, einer möglichen Ausbreitung, Schock
und Fassungslosigkeit über begangene Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
durch die Terroristen der Hamas verbietet es daher der Bevölkerung zuzumuten, dass Unterstützer
und Sympathisanten der Hamas deren Gesinnung auf die Straßen Augsburgs transportieren.

5/10

Servicezeiten: Telefonzentrale: 0821 324-0 Tram: Linien 1 und 2 Bankverbindungen:
Mo-Mi 07:30-16:30 Uhr E-Mail: augsburg@augsburg.de Haltestelle Rathausplatz Stadtsparkasse Augsburg
Do 07:30-17:30 Uhr Internet: augsburg.de BAN: DE35 7205 0000 0000 0400 06
Fr 07:30-12:00 Uhr BIc: AUGSDE77XXX
Individuelle Servicezeiten
nach Terminvereinbarung



Durch die Untersagung von thematisch vergleichbaren Ersatz- bzw. Alternativveranstaltungen sowie
von Eu- und Spontanversammlungen in Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung werden Regelungslücken
vermieden und Möglichkeiten für eine Umgehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung
ausgeschlossen. Die Brisanz der Thematik, die Ausschreitungen in zahlreichen deutschen Stadten
und die zu schützenden Rechtsgüter lassen diese Verfügung als notwendig erscheinen.

Die Anordnungen der Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung erfolgten in Ausübung
pflichtgemäßen Ermessens (Art. 40 BayVwVfG). Wie oben beschrieben herrscht auf
Versammlungen anlässlich des Kriegs im Nahen Osten regelmäßig ein überdurchschnittlich hohes
Gewalt- und Konfliktpotenzial. Dies rührt auch aufgrund der hohen Anteilnahme der Bevölkerung
ohne persönlichen Bezug zu den betroffenen Konfliktparteien. Die Verwirklichung von Straftaten
bzw. Verstößen versammlungsrechtlicher Natur prägen die Versammlungslage in Deutschland.
Schon durch augenscheinlich harmlose und alltäglich wahrnehmbare Handlungen wie das Verteilen
von Süßwaren durch pro-palästinensische Anhänger wird eine Verherrlichung der Gräueltaten im
Nahen Osten hervorgerufen und über das Maß nicht hinnehmbar provoziert. Durch den über
Jahrzehnte anhaltenden Konflikt im Nahen Osten ist die Stimmung außerdem besonders aufgeheizt.
Die über diesen langen Zeitraum angestauten Gefühle und Emotionen entladen sich nun und
schaffen ein Gesamtbild der aggressiven und übermäßig angespannten Stimmungslage auf allen
Seiten der Konfliktparteien.

So wie sich die Situation auf Versammlungen hierzulande nicht verändert, ändert sich auch das
Kriegsgeschehen im Nahen Osten nicht. Vielmehr ist nach übereinstimmenden Medienberichten in
absehbarer Zeit eine Bodenoffensive Israels wahrscheinlich. Hierdurch ist eine weitere Eskalation
des Kriegs umso konkreter zu befürchten. Bei einer Zuspitzung der Situation im Nahen Osten ist
außerdem ein Anstieg von Verstößen gegen die Rechtsordnung, insbesondere durch die Begehung
von Straftaten hinsichtlich des § 130 StGB (Volksverhetzung), des § 126 StGB (Störung des
öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten), des § 111 StGB (Öffentliche Aufforderung
zu Straftaten), des § 104 StGB (Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten)
sowie der § 86 a, 86 StGB (Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und
terroristischer Organisationen und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und
terroristischer Organisationen) oder anderen (menschen-)verachtenden Inhalten auf
Versammlungen anlässlich des Krieges im Nahen Osten zu erwarten, zumal sich dieses Verhalten
über das gesamte Bundesgebiet erstreckt. Darüber hinaus ist eine Versammlung unter freiem
Himmel gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BayVersG vom Veranstaltenden bei der zuständigen Behörde
bis spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe anzuzeigen. Ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht
stellt gemäß Art. 21 Abs. 1 Nr. 7 BayVersG einen Ordnungswidrigkeitentatbestand dar. Der
Charakter einer Eil- oder Spontanversammlung ist aufgrund der im Vorfeld im Internet getätigten
Aufrufe in den sozialen Medien indes zu verneinen. In der Folge griffen die jeweils zuständigen
Versammlungsbehörden bereits vielerorts zum Instrument des Versammlungsverbotes. Auch im
Hoheitsgebiet der Stadt Augsburg ist mit den oben beschriebenen und insbesondere von nicht
angezeigten Versammlungen ausgehenden konkreten Gefahren zu rechnen.

Die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügungen tragen dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit (vgl. Art. 8 LStVG) Rechnung. Die Untersagung der für den 22.10.2023
beworbenen, jedoch nicht angezeigten Versammlung sowie die Untersagung von
Ersatzveranstaltungen, auch in Form von Eil- und Spontanversammlungen, stellen ein tatsächlich
wie rechtlich mögliches Mittel dar, um die vorbeschriebenen Gefahren für die Schutzgüter der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhüten. In besonderem Maße wird hierdurch auch das
Tatbestandsmerkmal der Friedlichkeit aus Art. 8 Abs. 1 GG gewürdigt. Darüber hinaus werden
konkrete Gefahren für die Rechtsordnung ausgeräumt.
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Die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung sind darüber hinaus auch geeignet,
um den gesetzlichen Zweck, die Gefahrenabwehr im Rahmen eines nicht angezeigten
Versammlungsgeschehens und die erforderliche Friedlichkeit zu gewahrleisten, zu fördern.

Zudem sind die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung erforderlich. Es ist
vorliegend kein milderes Mittel ersichtlich, welches den bestehenden konkreten Gefahren für den
öffentlichen Frieden, die Menschenwürde, die körperliche Unversehrtheit, die Rechtsordnung aber
auch die öffentliche Ordnung gleich effektiv begegnen würde. Die bloße Beschränkung von
Kundgebungsmitteln bzw. der Versammlung in ihrer Art und Weise der Durchführung (vgl.
Allgemeinverfügung der Stadt Augsburg vom 13.10.2023) kann im Falle der nicht angezeigten
Versammlung nicht als geeignetes Instrument im Kontext des situationsdynamischen
Tagesgeschehens angesehen werden, zumal der Versammlungsbehörde keinerlei Informationen
hinsichtlich eines Veranstaltenden oder einer veranstaltenden Gruppierung, der tatsächlichen
Ausgestaltung als auch der zu erwartenden Anzahl an Teilnehmenden vorliegen. Die Reduzierung
der Untersagungen auf Versammlungen mit eindeutigen Themen, die eine Billigung, Verherrlichung
oder Verunglimpfung der Geschehnisse im Nahen Osten vor Ort konkret befürchten lassen, stellt
ebenfalls kein geeignetes milderes Mittel dar.

Im Ubrigen sind die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung angemessen. In
ihrer Ermessensausübung hatte die Stadt Augsburg zwischen einer uneingeschränkten
Versammlungsausübung der Veranstaltenden und der Teilnehmenden aus Art. 8 Abs. 1 GG und der
Wahrung der Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG, dem Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, dem öffentlichen Schutzgut der Rechtsordnung sowie
der öffentlichen Ordnung abzuwägen. Im Rahmen der praktischen Konkordanz sind diese
Rechtsgüter in Ausgleich zu bringen. Soweit Beschränkungen verfügt werden, ist dies nach Art. 8
Abs. 2 GG für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
möglich, allerdings nur zum Schutz gleichwertiger anderer Rechtsgüter unter strikter Wahrung der
Verhältnismäßigkeit (zuletzt etwa BVerfG, B.v. 21.11.2020 - 1 BvQ 135/20 - juris Rn. 6; B.v.
30.8.2020 - I BvQ 94/20 -juris Rn. 14 m.w.N.; BayVGH B.v. 24.1.2021 - n.y. Rn. 12 des BA).
Rechtsgüterkollisionen ist im Rahmen versammlungsrechtlicher Verfügungen etwa durch Auflagen
oder Modifikationen der Durchführung der Versammlungen Rechnung zu tragen (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 24. Oktober 2001 a. a. 0., juris Rn. 54, 63).

Werden die Gewalttaten im Nahen Osten verherrlicht, gebilligt oder verunglimpft, so liegt angesichts
der kriegerischen Handlungen und den zahlreichen (zivilen) Todesopfern auf beiden Seiten der
Kriegsparteien eine Verachtung der Menschenwürde vor. Dies stellt für die Anhängerinnen und
Anhänger der jeweiligen Konfliktparteien - auch in Deutschland - eine enorme Provokation dar,
insbesondere aufgrund des hohen Emotionalisierungsgrades. Die Würde des Menschen ist in Art. 1
Abs. 1 GG geregelt und steht somit an erster Stelle des Grundgesetzes. In Art. 1 Abs. I Satz 2 GG
ist zudem aufgeführt, dass sie zu achten und zu schützen die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt
ist. Schon alleine durch das Aufführen der Menschenwürde an erster Stelle im Grundgesetz wird der
hohe Stellenwert dieses Grundrechts in der Bundesrepublik Deutschland deutlich.

Daneben können sich Versammlungen nur auf den Schutzbereich des Art. 8 GG berufen solange
sich die Teilnehmenden friedlich verhalten. Dass gerade dieses Tatbestandsmerkmal der
Friedlichkeit im Zuge von Versammlungen zum Krieg im Nahen Osten nicht mehr gewahrt wird,
wurde bereits in den oben getätigten Ausführungen belegt. Die Gefährdung der Friedlichkeit setzt
dabei nicht zwingend den Einsatz von Waffen voraus.
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Die enormen Verstöße gegen die bestehende Rechtsordnung, insbesondere von Delikten, die die
Tatbestände Billigung eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit ( 7 Völkerstrafgesetzbuch),
Kriegsverbrechen gegen Personen ( 8 Völkerstrafgesetzbuch), Aufforderung zu Straftaten ( 111
StGB), Billigung von Straftaten ( 140 StGB), Volksverhetzung ( 130 StGB) sowie Verwenden von
Kennzeichen / Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer
Organisationen ( 86 a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 86 Abs. Abs. 2 StGB bzw. § 20 VereinsG) belegen
zum einen die Verletzungen der Menschenwürde und Verstöße gegen das Friedlichkeitsgebot auf
Versammlungen.

Des Weiteren wurden bei vergangenen Versammlungen zum Themenkomplex Israel / Palästina
pyrotechnische Gegenstände und Flaschen auf polizeiliche Einsatzkräfte geworfen, wodurch diese
verletzt wurden. Daneben können die entstandenen Glasscherben oder versehentliche
Flaschenwürfe auf unbeteiligte Dritte oder die Teilnehmenden selbst konkrete Gefahren für Leben
und Gesundheit der Betroffenen darstellen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die unter Ziffer 1 und 2 getroffenen Verfügungen
Maßnahmen darstellen, die die konkreten Gefahren für die Menschenwürde, die Friedlichkeit von
Versammlungen, Leben und Gesundheit, die Rechtsordnung und die öffentliche Ordnung
ausräumen.

Nach sorgfältiger Abwägung kommt die Stadt Augsburg daher zu dem Schluss, dass das Recht auf
uneingeschränkte Durchführung der Versammlungen hinter den weiteren betroffenen Grundrechten,
insbesondere den gewichtigen Grundrechten der Menschenwürde sowie Leben und Gesundheit,
zurücksteht. Die getroffenen Verfügungen stellen zudem eine äußerst geringe Einschränkung dar,
da die Untersagungen unter den Ziffern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung im Falle einer
fristgerechten Versammlungsanzeige nicht greifen. Ermessenslenkend für die getroffenen
Verfügungen war demnach in besonderem Maße die Tatsache, dass die Versammlung nicht
angezeigt wurde und die Ermittlung des oder der Veranstaltenden von Behördenseite nicht möglich
war und somit keinerlei Informationen über die beabsichtigte Durchführung und den Ablauf der
Versammlung, begehrte Kundgebungsmittel oder auch die Anzahl der zu erwartenden
Teilnehmenden vorlagen. Wenngleich es im Stadtgebiet Augsburg bisweilen zu keiner thematisch
gleich oder ähnlich gelagerten Versammlung kam, so sind in diesem Kontext die Erfahrungswerte
aus anderen, teils bayerischen, Städten im Zuge der Güterabwägung heranzuziehen. Dass hierbei
die bereits ausführlich dargestellten Verstöße begangen werden und zur Störung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung führten, entspricht der Realität. Auch der bisher zweimal konstatierte
Diebstahl der Israel-Flagge auf dem Rathauspiatz stützt die Annahme, dass die Versammlung zum
Thema ”FreePalestine volksverhetzende Elemente gegen Bürger des Staates Israel beinhalten
wird.

Gerade im Falle kontrovers und emotional diskutierter Versammlungsthemen, worunter zweifelsfrei
auch Versammlungen zum Nahostkonflikt zu klassifizieren sind, wird dem Kooperationsgebot des
Art. 14 BayVersG eine gewichtige Bedeutung zuteil, um eine bedarfsgerechte Einzelfallabwägung
mit individuell getroffenen Prognoseentscheidungen vornehmen zu können. Zwar ist der jeweilige
Veranstaltende zur Kooperation nicht verpflichtet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 BayVersG), jedoch kann
die zuständige Behörde bei Maßnahmen auf Grundlage des Art. 15 Abs. 1 BayVersG
berücksichtigen, inwieweit der Veranstaltende bzw. der Versammlungsleitende nach Art. 14 Abs. 1
BayVersG mit ihr zusammenarbeitet. Dass eine solche Zusammenarbeit offensichtlich von
Veranstalterseite gar nicht erst begehrt wird, lässt sich aus der Bewerbung - ohne eine vorherige
Versammlungsanzeige nach Art. 13 BayVersG - zweifellos ableiten.
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In der Gesamtschau entschied sich die Stadt Augsburg in Ihrer Ermessensausübung folglich
dahingehend, dass das Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG im Hinblick auf die nicht
angezeigte Versammlung sowie etwaige Ersatz- und Alternativveranstaltungen gegenüber den
anderweitigen gewichtigen Rechtsgütern der öffentlichen Sicherheit sowie der öffentlichen Ordnung
zurückstehen muss. Das öffentliche Interesse der Allgemeinheit am Schutz vor Gefahren für die
benannten Rechtsgüter überwiegt nach Auffassung der Stadt Augsburg im vorliegend gelagerten
Fall.

Für Versammlungen, die fristgerecht bei der zuständigen Versammlungsbehörde angezeigt werden,
stellen die getroffenen Verfügungen indes keine Einschränkungen der Versammlungsfreiheit dar. Im
Ergebnis ist die Untersagung der Versammlung mitsamt etwaiger Alternativ- und
Ersatzveranstaltungen sowie gleichgestellter ElI- und Spontanversammlungen daher auch
verhältnismäßig.

Die Laufzeit unter Ziffer 4 dieser Ailgemeinverfügung wurde bis einschließlich 27.10.2023 gewählt,
um den dynamischen Entwicklungen im Nahen Osten zu entsprechen und zeitgleich dem zeitlichen
Übermaßverbot gerecht zu werden. Nach derzeitigem Stand ist außerdem nicht mit einer Waffenruhe
oder gar einer Beendigung des Krieges zu rechnen. Aufgrund der Beteiligung weiterer Staaten an
diesem Konflikt Ist eher mit einer Ausweitung dessen konkret zu befürchten. Die Allgemeinverfügung
mit der gewählten Laufzeit stellt so ein adäquates Instrument dar, um eine klare Rechtslage für
Versammlungen in Augsburg zu schaffen. Zeitgleich ist die Allgemeinverfügung in zeitlicher Hinsicht
auf eine Kalenderwoche begrenzt, was insbesondere auch zur Durchsetzung der Ziffer 2 dieser
Allgemeinverfügung erforderlich ist.

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen
Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben.
Um den oben beschriebenen konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam
zu begegnen, wurde von der Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht
und ein früheres Bekanntgabedatum gewählt. Aufgrund der Brisanz und Gegenwärtigkeit des
Nahost-Konflikts ist mit der Durchführung von Versammlungen zu diesem Thema vor Ablauf der zwei
Wochen konkret zu rechnen. Grundsätzlich werden öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt der
Stadt Augsburg veröffentlicht, § 1 Abs. 1 S. 1 Satzung über die öffentliche Bekanntmachung in
ortsüblicher Weise im Bereich der Stadt Augsburg (Bekanntmachungssatzung). Allerdings ist es
gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Bekanntmachungssatzung möglich, zur Verhütung erheblicher Gefahren für
Leben, Gesundheit oder zum Schutz von Sachgütern, eine Allgemeinverfügung im Internetauftritt
der Stadt Augsburg, in Rundfunk oder Medien oder durch geeignete Kommunikationsmittel bekannt
zu machen.

Hinweise:

Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer diesen vollziehbaren
Anordnungen zuwiderhandelt, vgl. Art. 21 Abs. 1 Nr. 6 BayVersG.

2. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Veranstalter
oder als Leiter diesen vollziehbaren Anordnungen zuwiderhandelt, vgl.
Art. 20 Abs. 2 Nr. 4 BayVersG.

Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung besteht kraft
Gesetzes, vgl. Art. 25 BayVersG.
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4. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können in dem an der Maximilianstraße
gelegenen Durchgang zum Innenhof des Verwaltungsgebäudes 1, Rathausplatz 1, 86150
Augsburg an der Anschlagtafel und auf der städtischen Internetseite unter
www.augsburq.de/amtliche-bekanntmachungen eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage
erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der lnternetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (wwwvg h. bayern .de).

Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich
elektronisch einreichen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochten Bescheid soll in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der
Kiageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Frank Pintsch
Berufsmäßiger Stadtrat
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